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zweiter Linie zum Schadenerſatz verpflichten, da hiezu vor An deren
die CanuSaE PoOsitivae und erſt His deficientibus die CauSaE IIEHAtivae verbunden ind Die Verweigerung der Abſolution Par dem
zufolge nich gerechtfertigt, und Irnold nur vielleicht, wenn
thunlich und die Betrügereien auch jetzt noch fortgeſetzt wurden,geheim die Herrſchaft aufmerkſam machen können, was um ſo leichtermöglich war, da durch eine längere Abweſenheit vom früheren Hauſeder Verdacht der Anzeige nicht mehr auf ihn gefallen wäre und
darum auch von der Rache des Betrügers Ni mehr zu ürchtengehabt 0

Raab P Sebaſtianus Soldati, 0 ArD. disé.
Lector der Theologie.

II Uundner in Wohlthätigkeits⸗Stiftungen.)In einer beſteht eine Wohlthätigkeitsanſtalt, In welcher 7alte und gebrechliche Leute für den Reſt ihres Leben unentgeltlicheVerpflegung und Unterkunft finden Jedoch beſagen die Statuten
der Stiftung, daß alle Vermögen, welches die Pfründner beim Ein⸗
T In die IN  0 beſitzen, Eigenthum der Anſtalt werde u
rlangt die Aufnahme in dieſe Anſtalt, behält aber eine Summe
von 500 Ar ſich zurück, die ETL bei ſeinen aAarmen Anverwandten
hinterlegt. kit dieſem uUnterſtützt EL theils eine armen Ver
wandten, heils erſchafft ELr ſich Amt eine beſſere 0 und be
ſtimmt, daß nach ennem ode ihm ein beſſeres, ſeinem früherenStande entſprechendes Begräbniß beſorgt nd Meſſen für ſeineSeelenruhe geleſen werden ollen. Nach ſeinem bald eintretenden
ode erfüllten die Anverwandten den Willen des Verſtorbenen betr
des Leichenbegängniſſes und der Seelenmeſſen und behalten dann,
was von den 500 M noch übrig iſt, für ſich zurück. Bisher hatten ſie
bona fde gehandelt. Nach einiger Zeit kommt ihnen aber doch Be
denken, ob ſie auch richtig gehandelt hätten und ſie fragen den Beicht⸗
ater um Rath ES rag ſich un

Titus unrecht gehandelt, indem ſich Geld zurůü  —
behielt und ber dasſelbe nach ſeinem Beliehben verfügte?

ind die Verwandten reſtitutionspflichtig und mM wie weit?
Die Löſung des Caſus hängt von der Beantwortung der Vor

frage ab, ob das Statut der Wohlthätigkeitsſtiftung, daß Ver
mögen des aufgenommenen Pfründners der iftung zufalle, Iimewiſſen jJustitia verpflichte oder nicht Die ntwor aber hängt
ihrerſeits wieder von dem vernünftiger Weiſe präſumirten Willen
des 1  Er oder auch von der rechtmäßigen, von der Stiftsver⸗
waltung wenigſtens ſtillſchweigend geduldeten Gewohnhei ab Ab
geſehen von beſonderen Ausnahmsfällen, die aber doch erſt Con
ſtatieren wären, iſt wohl Folgendes die richtige ntwor Nach dem



878vernänftiger Weiſe präfUumirten illen des Stifters verpflichtet dasStatut der Stiftung mͤ Ewiſſen und justitia. daß, wer meine olche Stiftung eintritt, ſein Vermögen der Stiftung übergebenmu und ede eigenmächtige Dispoſition ber dieſes Vermögen als
ungerecht erſcheint Denn vernünftiger Weiſe kann und muß prä⸗ſumir werden, daß der Stifter nur der Noth der ahrha Armen
abhelfen V  E, nicht aber der Noth der geſetzlichen Tben, auchwenn dieſe ich H dürftigen Umſtänden befinden Man kann
auch vernünftiger Elſe nicht präſumiren, daß den Pfründnerneinen br  0 ihrem Vermögen habe geſtatten ollen, damit
dieſelben beſſer eben, ihre Anverwandten unterſtützen, etn beſſeres,ſtandesgemäßes Begräbniß ich erſchaffen oder eine große Anzahlvon Seelenmeſſen ſich beſtellen könnten. enn ſolchen Zweckenpflegen die Reichen in der Regel ni moſen 3u geben Daraus olgTitus hat ungerecht gehandelt, indem leſe Summe ſichvorbehalten und der Stiftung zoge hat; mußte ſein ganzesVermögen, das EL béi der Ufnahme In die u  0 beſaß dorthinmitbringen ud dem Uſe hinterlaſſen. lle ſeine Dispoſitionen
Qren Ungerecht, und wer dadurch reicher geworden iſt, mu reſti

2

—tuiren. (Natürlich ſprechen wir hier blo von der objectiven Un
gerechtigkeit, ſubjectiv ſind die Handlungen des tu nach ſeinemGewiſſen 3u beurtheilen.) Nur inſoweit kann hier, eil 10 alles vom
vernünftiger Weiſe präſumirten Willen des 1  EL abhängt, die
Erlaubnis des Stifters präſumirt werden, daß Itu ſich eine 0verſchaffe, wie ſie ihm morali genommen nothwendig war Viel
leicht onnte ſein Magen die Anſtaltskoſt nicht gut vertragen, oder
Edurfte wirklich V  er und mehr Speiſe und rank,g als die An
0 ihm bot Vielleicht beſteht auch die Gewohnheit irgendwo, daßein Pfründner ich nach dem Tode einige Seelenmeſſen beſorgt, und
die Stiftungsverwaltung approbirt ſtillſchweigend dieſe Gewohnheit.Dann konnte auch Itu dieſer Gewohnheit ſich accommodiren. Da⸗
gegen war ihm nicht geſtattet, ſich eine größere Anzahl Meſſenud ein beſſeres, auch einem rühern Stande entſprechendesLeichenbegängniß beſorgen, benſo nicht ſeine armen Verwandten
3 unterſtützen, ebenſowenig ſich ohne hinreichenden Grund eine
beſſere verſchaffen

Wozu ſind die Tben verpflichtet? Sie ſind verpflichtet, da  ·
jenige an die Anſtalt 3u reſtituiren, vas ſie Vermögen des
Verſtorbenen noch eſitzen, und Drum ſie durch deſſen Zuwendungenreicher geworden ind Sie ſind dagegen wegen threr bona fides 3unichts verpflichtet, wenn ni mehr vorhanden iſt und ſie um nichtreicher geworden ſind; vor allem nicht dasjenige, wofür ſie dem
andern eine reichlichere 0 ein beſſeres Begräbniß und die größereAnzahl Meſſen ereits beſorgt haben. Denn das ausgegebene Geld
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des Titus iſt ſo bei i

valent vorhanden.

Wen weder in ſich, noch in einem Aequi⸗

Würzburg.

Univerſitätsprofeſſor Dr. Göpfert.

III. (Eine zweimal begonnene Meſſe.) In der Land⸗

pfarre X. wurde am Dreifaltigkeitsſonntage der Hochw. Herr Prälat

N., der ſich auf einige Tage eben daſelbſt aufhielt, eingeladen, das

Hochamt zu celebriren. Der Hochw. Herr Pfarrer hatte bereits die

hl. Segenmeſſe geleſen, und der Herr Cooperator ſtand auch ſchon

am Altare und recitirte eben das „Kyrie“, als der Herr Pfarrer

ſich plötzlich und beſtürzt ihm näherte, mit der traurigen Mittheilung,

der Hochw. Herr Prälat ſei ohnmächtig geworden und werde kaum

eine ſtille Meſſe leſen, geſchweige denn das Hochamt halten können.

„Was werden wir alſo thun?“ (fragte der Pfarrer) „zum Hochamte

kommen ja heute nicht nur die Pfarrkinder, ſondern auch Fremde

aus den benachbarten Pfarreien;

die Meiſten hätten ſomit keine

heilige Meſſe!“ — „Nun,“ antwortete der Cooperator, „da müſſen

Ew. Hochwürden ſelbſt das Amt halten, necessitas non habet

legem!“ — Während nun der Herr Cooperator ſeine Meſſe fortſetzte

und das „Gloria“ betete, kam ihm der Gedanke, daß dieſe Urſache

für den Pfarrer, der zudem nicht mehr nüchtern ſei, nicht hinreiche,

um zu biniren; daß es vielmehr entſprechender ſei, wenn er (der

Cooperator) ſeine Meſſe abbreche und ſelbſt das Hochamt halte. Ge⸗

dacht, gethan; er nahm den Kelch und kehrte in die Sakriſtei zurück

— zur Ueberraſchung des Herrn Pfarrers.

at nun der Herr Cooperator richtig gehandelt? — Ja, man

kann ſeine Handlungsweiſe gar nicht tadeln. — Nach der Meinung

mehrerer Moraliſten darf der Prieſter an einem gebotenen Feier⸗

tage die h. Meſſe (doch nwur vor dem Offertorium, d. i. si

Oblatio facta non fuerit) unterbrechen, um eine Proceſſion zu

empfangen;

ja er dürfte ſogar zu Gunſten eines ankommenden

Fürſten, oder einer ankommenden (zahlreichen) Pilgerſchaar

(der ſonſt die Anhörung einer ganzen h. Meſſe unmöglich wäre)

die h. Meſſe von Neuem anfangen. — Das Nämliche ſcheint nun

auch in unſerem Falle Geltung zu haben; denn der größte Theil

der Landgemeinde, und die ankommenden Fremden aus den benach⸗

barten Pfarreien, welche (vielleicht mit manchem Opfer) die An⸗

hörung der h Meſſe verſchoben, um die Freude zu haben, dem Hoch⸗

amte des fremden Prälaten beizuwohnen, können billig mit einer

Schaar von ankommenden Pilgern verglichen werden, und überwiegen

jedenfalls die Rückſicht auf die viel geringere Zahl der Andächtigen,

die ſich bei der bereits begonnenen Meſſe des Herrn Cooperators

eingefunden haben, ſelbſt wenn dieſe in Folge des unliebſamen

Vorfalles, ſpäter dem Hochamte beizuwohnen verhindert, gar keine879
des tu iſt ſo bei
valent vorhanden.

hnen weder mn ich, noch in einem equi⸗
Würzburg. Univerſitätsprofeſſor Dr. Göpfert
III zweimal begonnene In der Land⸗

pfarre wurde Dreifaltigkeitsſonntage der Hochw Herr Prälat
N., der ſich auf einige Tage eben daſelb aufhielt, eingeladen, das
Hochamt celebriren. Der Hochw Herr Pfarrer 0 ereits die

Segenmeſſe geleſen, und der Herr Cooperator an auch ſchonAltare und recitirte ehen das „Kyrien, als der Herr Pfarrerſich lötzlich und beſtürzt ihm näherte, mit der traurigen Mittheilung,der Hochw Herr Prälat ſei ohnmächtig geworden und werde kaum
eine ſtille E leſen, geſchweige denn das Hochamt halten önnen.
„Was werden wir alſo thun?“ fragte der 7 Hochamtekommen 10 heute nicht nur die Pfarrkinder, ſondern auch Fremde
aus den benachbarten Pfarreien; die Meiſten hätten ſomit keine
heilige Meſſe! „Nun,“ antwortete der Cooperator, „da müſſen

Hochwürden das mi halten, necessitas IIOI
legem!“ ähren mun der Herr Cooperator eine Ortſetzte
und das „Gloria“ betete, kam ihm der Gedanke, daß dieſe ſache
für den Pfarrer, der zudem nicht mehr nüchtern ſei, nicht inreiche,

3u biniren; daß eS vielmehr entſprechender ſei, EL der
Cooperator eine abbreche und ſe das Hochamt ＋ Ge
dacht, ethan; EV nahm den Kelch und kehrte In die Sakriſtei zurü

zur Ueberraſchung des errn arrers.
at nun der Herr Cooperator richtig gehandelt? a, man

kann eine Handlungsweiſe gar nicht adeln Nach der Meinung
mehrerer Moraliſten darf der Prieſter an einem eb tene N eler  —
tage die Meſſe (doch r vor dem Offertorium, 81
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empfangen 10 EL dürfte ogar 3 Unſten eines ankommenden
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der On die Anhörung einer Meſſe unmöglich are
die Meſſe von Neuem anfangen. Das Nämliche ſcheint nun
auch n unſerem Falle Geltung 3u aben; denn der größte Theil
der Landgemeinde, nd die ankommenden Fremden Qus den benach⸗
barten Pfarreien, E (vielleicht mit nanchem fer die An
hörung der eſſe verſchoben, Aum die Freude 3u aben, dem Hoch  2
amte des fremden rälaten beizuwohnen, önnen illig mit einer
Schaar von ankommenden Pilgern verglichen werden, und überwiegen
jedenfalls die Rückſicht auf die viel geringere ah der Andächtigen,
die ſich bei der ereits begonnenen Meſſe de errn Cooperators
eingefunden aben, wenn dieſe in olge des unliebſamen
orfalles, ſpäter dem Hochamte beizuwohnen verhindert, gar keine


